
Marktgemeinde

Sankt Leonhard am Hornerwald

B. März2O2I

Verlautbarung

Grünraumpfleqe und Betreu u nq Aufbah ru nqshal le

Die Marktgemeinde St. Leonhard/ Hw. ist auf der Suche nach einer Person, die gerne
die Grünraumpflege für die Gemeinde sowie die Betreuung der Aufbahrungshalle
übernehmen möchte.
Bei lnteresse erhalten Sie genauere lnformationen am Gemeindeamt.

Mit freundlichen Grußen
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Die Bürgermeisterin

BEZIRKS HAU PTMANNSCHAFT KREMS
Leistungsbereich Wirtschaft und Umwelt
3500 Krems an der Donau, Drinkweldergasse 15

Verbrennen von biooenen Materialien außerhalb dafür bestimmter
Anlagen

Grundsätzlich ist das Verbrennen biogener sowie nicht biogener Materialien nach den
Bestimmungen des Bundesluftreinhaltegesetzes - BLRG, BGBI. I Nr. 13712002, idF
BGBI. I Nr. 58/2017, außerhalb dafür bestimmter Anlagen, somit also insbesondere im
Freien auf Feldern, in Weinbergen und dergleichen, verboten.

Für biogene Materialien, das sind unbehandelte Materialien pflanzlicher Herkunft, zum
Beispiel Stroh, Holz, Rebholz, Baum- und Grasschnitt, bestehen einerseits bereits
nach diesem Gesetz Ausnahmen.
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Derart vom allgemeinen Verbot ausgenommen sind etwa das Verbrennen im Freien
im Rahmen von Übungen zur Brand- und Katastrophenbekämpfung, Grill- und
Lagerfeuer sowie das Abflammen als Hitzebehandlung von bewachsenen oder
unbewachsenen Böden im Rahmen der integrierten Produktion bzw. biologischen
Wirtschaftsweise.
Darüber hinaus gestattet die Ausnahmeverordnung vom Verbrennungsverbot für
biogene Materialien, LGBI. 810213-0, neben dem Entzünden von Feuern im Rahmen
von Brauchtumsveranstaltungen weitere vor allem für landwirtschaftliche Tätigkeiten
bedeutsame Ausnahmen.

Als besonders relevant seien das Räuchern im Obst- und Weingartenbereich als
Maßnahme des Frostschutzes, das Verbrennen von mit Krankheiten und Schädlingen
befallenen Pflanzen, welche in der Verordnung abschließend aufgezählt sind sowie
das punktuelle Verbrennen von abgeschnittenem Rebholz und von abgeschnittenem
unerwünschtem Bewuchs von Trockenrasenflächen in schwer zugänglichen Lagen in
den Monaten März und April, genannt.

Uberdies sind dem Entzünden von Feuern im Wald, in der Kampfzone des Waldes
und, soweit Verhältnisse vorherrschen, die die Ausbreitung eines Waldbrandes
begünstigen, auch in Waldnähe (Gefährdungsbereich) durch die Bestimmungen des
Forstgesetzl9TS idF BGBI. I Nr. 56/2016 enge Grenzen gesetzt. So darf Feuer nur
d urch befugte Personen (Waldeigentümer, Forst-, Forstsch utz- und Jagd schutzorgane
sowie Waldarbeiter) entzündet und unterhalten werden. Das Schlagbrennen oder
sonstiges flächenweises Abbrennen von Pflanzenresten ist nur zulässig, wenn
dadurch keine Beeinträchtigung des Waldes, der Bodengüte und keine Gefahr eines
Waldbrandes herbeigeführt wird, überdies ist das Anlegen solcher Feuer der
Gemeinde zu melden.

Beim zulässigen Verbrennen im Freien, wenn also eine der angeführten Ausnahmen
gegeben ist, sind die Bestimmungen des NÖ Feuenruehrgesetz, LGBI. Nr. 98/2020,
sowie der Verordnung über Beschränkungen und Sicherheitsvorkehrungen beim
Verbrennen im Freien, LGBI. Nr, 7812020, zur Hintanhaltung einer Brandgefahr,
einzuhalten.
Weitere Einzelheiten können dem beiliegenden lnformationsblatt entnommen werden.

Vereinf?rchte ilbers icht über Rechtsrnaterien zrun Therna

,,Verbrennen von biogenen Materialien"
Stald: 01.01.2021

Verboten Erlaubt Gesetz
Im \Yaltl. in der KanpDone des Waldes rurd.
sorveit Verhälttisse vorherrscheu. clie die
Ausbreinurq eiues \Valdbrandes begiiLnstigen.

auch in \Vaidntihe (Ge1)iludrurgstrereich). ist
das Eutzünden oder Uuterhalten von Feuer
durch hiean nicht befrrgte Persolel rurd tler'
rutrolsichtige Umgalg niit feuergelälulichen
Gegenständen r.elbtrten. Hiear zählt auch das

Wegrverfen von blerureldet otler
glirüueude[ Gegenständen, rvie ilstresoltiere
vol Ziildhölzer:r und Rauclnvaren.

hr Zeitet besondelel Branclgethln hat die
Behöde ftL tresonders rvaltlbraldgethludete
Gebiete jeglicltes Feuereutziiuden sorvie clas

Rauchen im \\iald nld in tlesseu
GeltilrrchurprsbereicL durch VO ar verbieten.

Zrun Entzüucler oder'thterhalten vorr Feuet'iru Walde sind
befugt der' \\ralcleigenttiruer', seine Folst-. Forstsclmtz- rurcl
Jagdschutzolgaue rurd Ftustarbeiter sorvie soustige
Persouen. sofem sie iur Besitz einel scluilllichen Erlautxris
des Waldeigenttlnels siud.
hn Getiluchugstrereich {\\"aldnähe) sind der
Grundeigentüruer uld seine Beauth'a gtel befirgt.

Das Scltlagbreruren oder sorstiges llächerlveises
Abbreruren voll Pllanzeruestel (Sclilag- rurd
Schrvendabraruu, Flattet) ist mu arlässig. rverur darut
nicht der' \\rald getäludet. die Bodengüte beeinträchtigt
oder die Gethlu eines Walclbraudes herbeigeliilut rvü'd. Das
beabsiclrtigte Anlegen solcher Feuel ist spätesteus rror
Begirur rurter Angabe des Clltes rurd tles Zeitprurktes der
Geureincle zu rleldel

Feuer al stlildig bervrlligten Zelt- rurd Lagerplätzeu kömreu
ertztildet rverdeu, werrr clies die Behorde bervilliet.
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,.Der Dreck muss weq!"

Unter diesem Motto findet wieder die alljährliche Säuberungsaktion in der
Kleinregion Kampseen zum 18. Mal statt.

Die Marktgemeinde St. Leonhard ersucht daher,

trotz der außergewöhnlichen Zeiten, um rege Beteiligung,

um die Natur von achtlos weggeworfenen Müll zu säubern.

Treffpunkt: 27 . März 2021, 8.00 Uhr

vor dem Gemeindeamt St. Leonhard

Es wird auf die geltenden Corona Maßnahmen (2m Abstand und das Tragen

einer FFP? Maske bei unterschreiten des Abstandes) hingewiesen.

Wir bitten auch bei der Einteilung nur Sammelgruppen innerhalb des

Familienverbandes zu bilden.
Die Ausrüstung (Müllsäcke, Handschuhe und Warnwesten) werden direkt vor

Ort ausgegeben.

Weitere lnformationen erhalten Sie am Tag der Sammelaktion

bzw. bei EUGR Jürgen Murtinger unter 066413782694

KLEINREGION KAMPSEEN

T0043 6649267A7A
region@kampseen.at

TOURISMUSREG ION KAM PSEEN

T0043 664494A8I4
info@ kampseen.at

TRUHJA}IRSPUTZ

A-3593 Neupölla 4 * www.kampseen.at i Regionalverein Kampseen ZVR 52388761L [i' \rir siild. ;rt ob.tr.
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KREMS

STELLENAUSSCHREIBUNG

Der Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Krems sucht eine(n)

Mitarbeiter(in) für die Reinigung des Bürogebäudes

mit einem Beschäftigungsausmaß von 12 Wochenstunden.

Gemeindeverband Krems
3550 Langenlois . Kamptalstraße 85
feL O2734/32 333-0 . Fax DW 34

info@gvkrems.at . www.gvkrems.at
ATU52565905 . DVR-Nr. 0732745

EU- oder EWR-

I h r Anforderungsprofi I :

o Abgeschlossene Pflichtschulbildung
e Bei männlichen Bewerbern abgeleisteter präsenz- oder Zivildienst
. Österreichische Staatsbürgerschaft bzw. Staatsbürger eines

M itgliedsstaates
r Einwandfreies Führungszeugnis
r Führerschein B

o Zeitliche Flexibilität, Lern- und Einsatzbereitschaft, Eigenständigkeit
o Verlässlichkeit, Genauigkeit

Unser Angebot
o Mitarbeit in einer dynamischen öffentlichen Einrichtung, eingegliedert in ein nettes

Team
o Ab € 518,00 Monatsbrutto (12 Wochenstunden) entsprechend dem Nö G-VBG in der

geltenden Fassung

Wir haben lhr lnteresse geweckt? Dann senden Sie lhre aussagekräftige Bewerbung an

Gemeindeverband Krems
Kamptalstraße 85

3550 Langenlois

oder an kornberser evkrems.at

Langenlois, März 2O21,



. Schweinsbraten
mit Knödel und Krautsalat € 10,90

. Surbraten
mit Knödel und Krautsalat

. Schnitzel rit satat

. Gebackene Scholle
mit Kartoffeln und Salat

€ 10,90

€ 9,50

€ 9,50

Das MC-Team wünscht lhnen guten Appetit
und freut sich auf lhre Vorbestellung unter:

Tel. N r.:02987 /24 378
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Palmsonntag,
März2o21
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